
909 der Beiln~en zu ~en steno~rADhischen Protokollen des ....... "" - '" 

Btl.ndesrates 

B e r ich t 

des A:usschusses für Ver.fassunc;s- und Rechtsangelegenheiten 

liber den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betreffend 
,~ 1 1" . D h 1 . 1 '" -I- • 1 ' ~ • d' A ' d el11e 1::..1'l": Ci.rung der JcSpU . .J-L.LC vS verre:i..ch .)etrei 1 enG 1e l"'~nnanme es 

B . -I- • -I- f- - ,...," -I- t ,- . '+- . 'L-.' 1 15 
el~rlv~S des ~urS0en ums Llecn~ensteln zun Loereln~ommen vom • 

April 1958 -:'iber die Anerkennung und Vollstreckung von E::tscheidungen 
auf derr: Gebiet der Ullterha1 t spflicht gegell~iber Kiniern 

Art i1\:e1 17 des lJbere inl,;:oTI1I:1nIlS vom 15 .. April 1958 über die An-

auf dem Gebiet der 

U!:teI'1:ls1 tsnflicht gegenüber Kindern. de'n. Österreich seit 1. JäIL."'1er 
....... --' ........ ' .. 

vor, daß jene Staaten, die bei der 8. Session 

der Eaager I{o!lfeI*enz. für I:1ternationales Pr~i. vat;recllt; nicht vertreten 
• 1 n--, ., •. ~ •. I"' +-t . 1 d' \·J6..ren, c.e~1l..; DSrell':!:ommen d1J.rch C1TIe SchrlI. tl1cl18 'll" Cl :mg an le 
NiederlöuQische ReE.ierung als Depositar beitreten können. Durch die 

vorliegende Erklär-.J.ng Österreichs soll die von IJuxemburg abGeGebene 
Eeitrittserklärung angenommen l:verdeü und damit das erwähnte überein­
kom:aen im Verhältnis zNischen beiden Staaten vdrksam 'i.ierden .. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 
Art 0 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertrassinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Verfassungs-· und Hechtsangelegenheiten hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 in Ver­

handlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, };:einen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassungs­
und Rechtsangelegenheiten somit den !l.ntra~, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betreffend 

eine Erklärung der Republik Österreich betreffend die Annahme des 
Beitritts des Fürstentums I~iechtenstein zum übereinkor:tmen vom 15. 
April 1958 übel' die Anerkennung; und Yol1streckung von Entscheidungen 
auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern, 'i...rird kein 
Einspruch erhoben. 

Rem p 1 bau e r 
Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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